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Die Abgeordneten zum Nationalrat Renoldner, Freunde und Freun

dinnen haben am 22. März 1994 unter der Nr. 6328/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Verfassungskon
formität des Zivildienstgesetzes gerichtet, die folgenden Wort
laut hat: 

"1. Wurde vor der Beurkundung dieses Gesetzes beim Verfassungs
dienst des Bundeskanzleramtes nachgefragt, ob dieses Gesetz 
verfassungsgemäß zustande gekommen ist? 

2. Wenn ja, von wem? 

3. Wie lautete die Antwort des Verfassungsdienstes und das 
dafür zur Begründung angefertigte Gutachten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Eine Nachfrage, ob das Zivildienstgesetz verfassungsgemäß zu

stande gekommen ist, wurde an den Verfassungsdienst - wie mir 

dieser mitteilt - nicht gerichtet. 
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